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Protokollauszug 

19. Sitzung vom 23. Oktober 2024 

 

 
 

Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

206/2024 6.1.0 

 

Knoten Bern- / Engstringerstrasse 

Landab- und antretungen Kat. Nr. 6776, 6057, 8786, 9405, 7273, 

9402, 6842 an und von Kanton Zürich 
 

 

1. Ausgangslage 

 

Als flankierende Massnahme zum Bau der Limmattalbahn bewilligte das Zürcher Stimmvolk die Er-

höhung der Leistungsfähigkeit der Bernstrasse für den Durchgangsverkehr, um das Zentrum von 

Schlieren zu entlasten. Der Strassenverkehr soll von der Achse Badener- und Zürcherstrasse auf 

die Achse Bern- und Überlandstrasse verlagert werden. Die Kreuzung Bern- / Engstringerstrasse 

soll deshalb mit einer Unterführung für den motorisierten Verkehr auf der Achse Bernstrasse ausge-

baut und die Kreuzung Engstringer- / Rütistrasse als Kreisel umgestaltet werden.  

 

 

2. Landab- und Antretungsvertrag Strassengrundstücke  

 

Gemäss Abtretungsvertrag vom 14. Juni 2024 sollen im Zusammenhang mit dem Projekt Bern- / 

Engstringerstrasse, Knotenausbau mit Unterführungsbauwerk und Kreisel Engstringer- / Rütistrasse 

folgende Grundstücke arrondiert, ab- und angetreten werden:  

 

Von Kanton Zürich an Stadt Schlieren 

Kat. Nr. Abtretungsflächen in m
2

Kat. Nr. Antretungsflächen in m
2

6776 8 9402 350

6057 11 6842 3

8786 38

9405 354

7273 16

Von Stadt Schlieren an Kanton Zürich  

 
 

Als weitere Parzelle steht die Kat. Nr. 9404 zum Übertrag an den Kanton zur Diskussion. Der Ent-

scheid wird im Rahmen weiterer Landabtretungen getroffen, welche Parzellen nördlich der Bern-

strasse betreffen. Diese Restparzelle aus früheren Strassenprojekten befindet sich im Finanzvermö-

gen der Stadt Schlieren mit einem Bilanzwert von Fr. 152'100.00.  

 

 

3. Vollzug  

 

Der Besitzesantritt erfolgt mit Baubeginn des Projekts "Bern- / Engstringerstrasse, Knotenausbau 

mit Unterführungsbauwerk und Kreisel Engstringer- / Rütistrasse".  
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4. Erwägungen  

 

Die Wichtigkeit sowie die Dringlichkeit der Realisierung des Projekts "Bern- / Engstringerstrasse, 

Knotenausbau mit Unterführungsbauwerk und Kreisel Engstringer- / Rütistrasse sind gegeben. 

Durch die Landab- und antretungen soll seitens der Stadt Schlieren dem Wunsch nach Beschleuni-

gung Nachdruck verliehen werden.  

 

 

Der Stadtrat beschliesst: 

1. Der Abtretungsvertrag vom 14. Juni 2024 mit dem Kanton Zürich wird genehmigt.  

2. Der Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften, Oliver Küng, wird ermächtigt, den Vertrag zu 

unterzeichnen und allfällige Korrekturen in eigener Kompetenz zu genehmigen. Im Übrigen 

kann Oliver Küng alle weiteren Vertragsbestimmungen frei vereinbaren und alle damit zusam-

menhängenden Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte vornehmen. 

3. Mitteilung an 

– Kanton Zürich, Baudirektion, Immobilienamt, Landerwerb, Neumühlequai 10, 8090 Zürich  

– Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 

– Abteilungsleiter Bau und Planung 

– Bereichsleiter Liegenschaften 

– Fachstelle Finanzen 

– Archiv 

 

 

Status: öffentlich 

 

 
 
Stadtrat Schlieren 

 

 

 

Markus Bärtschiger 

Stadtpräsident 

 Selina Kaufmann 

Stadtschreiberin-Stv. 
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